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Wer sich selbstständig macht oder auch über län-

gere Zeit nebenberuflich selbstständig tätig ist, ist 

Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergeset-

zes und muss dabei Vieles beachten. „Unterhalb 

gewisser Umsatzgrenzen bietet die Kleinunterneh-

merregelung aber bestimmte Erleichterungen“, so 

die Steuerberaterkammer Nürnberg. 

 

Wer gilt als Kleinunternehmer? 

Die Kleinunternehmerregelung kann nur in An-

spruch nehmen, wer im vorangegangenen Kalen-

derjahr nicht mehr als 22.000 Euro und im laufen-

den Kalenderjahr voraussichtlich nicht mehr als 

50.000 Euro Umsatz gemacht hat bzw. macht. 

Diese Grenze gilt seit dem 1. Januar 2020, vorher 

waren es 17.500 Euro und 50.000 Euro. Wird ein 

Unternehmen neu gegründet oder eine neue 

selbstständige Tätigkeit aufgenommen, kann der 

Jahresumsatz für das erste Jahr geschätzt werden 

und darf dann nicht mehr als 22.000 Euro betra-

gen. Wenn die Tätigkeit aber erst im Laufe des Jah-

res und nicht schon ab Januar aufgenommen wird, 

muss der Umsatz zeitanteilig berechnet werden. 

Das bedeutet: Wer z. B. erst am 1. Juli beginnt, also 

nur ein halbes Jahr unternehmerisch tätig ist, darf 

auch nur den halben Jahresumsatz ansetzen. Die 

Umsatzgrenze liegt für ihn also schon bei höchs-

tens 11.000 Euro. 

 

Wie ermittelt man den Umsatz? 

Für die Ermittlung der Umsatzgrenze sind alle Ein-

nahmen zusammenzurechnen, die der Unterneh-

mer für die Lieferungen und/oder Leistungen er-

hält, die im Inland gegen Entgelt ausgeführt 

wurden. Nicht dazu gehören Umsätze aus dem 

Ausland. Für sie greift das Reverse-Charge-Verfah-

ren, bei dem Empfänger der Leistung für die Ab-

führung der Umsatzsteuer verantwortlich sind. 

Auch bestimmte Umsätze mit umsatzsteuerfreien 

Waren und Dienstleistungen, die gesondert im 

Umsatzsteuergesetz aufgeführt sind, werden nicht 

berücksichtigt.  

 

Was ist der Vorteil der Kleinunternehmer- 

regelung? 

Es gibt verschiedene Verwaltungserleichterungen. 

So muss ein Kleinunternehmer die Umsatzsteuer 

nicht gesondert in der Rechnung ausweisen und 

keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ange-

ben. In der Buchhaltung muss nicht zwischen 

Netto und Brutto unterschieden werden. Es sind 

keine Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben 

und die Umsatzsteuererklärung ist weniger auf-

wendig. Außerdem kann ein Unternehmer  

Leistungen günstiger als jemand anbieten, der 

noch 19 Prozent Umsatzsteuer auf seine Rech-

nung aufschlagen muss.  

 

Gibt es auch Nachteile? 

Wer die Kleinunternehmerregelung in Anspruch 

nimmt, kann keine Vorsteuer abziehen. Während 

Unternehmer sonst die Umsatzsteuer, die sie beim 

Einkauf von Waren oder Dienstleistungen bezah-

len, als Vorsteuer vom Finanzamt erstattet be-

kommen, werden Kleinunternehmer wie Endver-

braucher behandelt. Sie haben damit im Vergleich 

höhere Betriebsausgaben und damit einen höhe-

ren Liquiditätsbedarf. Wer also hohe 
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Anfangsinvestitionen hat, sollte eher auf die An-

wendung der Kleinunternehmerregelung verzich-

ten. Das kann er bis zur Unanfechtbarkeit der Um-

satzsteuerfestsetzung gegenüber dem Finanzamt 

erklären. Diese Erklärung bindet ihn dann aber für 

mindestens fünf Jahre. 

 

Fazit 

Die Kleinunternehmerregelung eignet sich nicht 

für alle Unternehmer und nicht für alle Geschäfts-

modelle. Für Neugründer wird sie nur für einen 

Übergangszeitraum in Frage kommen. Für im Ne-

benerwerb selbstständig Tätige, die Leistungen 

Endverbraucher anbieten, kann die Kleinunter-

nehmerregelung empfehlenswert sein. Man sollte 

die Vor- und Nachteile am besten zuerst mit einem 

Steuerprofi besprechen, um die richtige Lösung 

für sich zu finden. Orientierungshilfe bei der Suche 

nach qualifizierten Beratern gibt der Steuerbera-

ter-Suchdienst auf der Website der Steuerberater-

kammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de. 

 

 

 

 

 

 

Wer ist die Steuerberaterkammer Nürnberg? 

Die Steuerberaterkammer Nürnberg ist die beruf-

liche Selbstverwaltung aller in ihrem Kammerge-

biet Raum Nordbayern niedergelassenen Steuer-

berater, Steuerberaterinnen und Steuerbera-

tungsgesellschaften (5.523, Stand 01.01.2021). 

Das Gebiet umfasst die vier Regierungsbezirke in 

Nordbayern mit den dortigen Städten Bayreuth, 

Würzburg, Regensburg und Ansbach. 

stbk-nuernberg.de 

 

Ansprechpartner für die Presse 

Gern stehen Ihnen kompetente Vertreter der 

Steuerberaterkammer Nürnberg für weitere Aus-

künfte oder Erläuterungen zu diesem Thema im 

Rahmen eines Interviews zur Verfügung. 

 

Genderhinweis 

Für eine bessere Lesbarkeit des Textes wird an ei-

nigen Stellen bei Personenbezeichnungen und 

personenbezogenen Hauptwörtern nur eine Ge-

schlechtsform verwendet. Im Sinne der Gleichbe-

handlung gelten entsprechende Begriffe grund-

sätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte 

Sprachform beinhaltet keine Wertung. 

 

Urheberrecht 

Die Verwendung dieses Textes ist kostenlos. Aus 

urheberrechtlichen Gründen ist die Quellangabe 

(Steuerberaterkammer Nürnberg) erforderlich. 

 

 

 


